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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

03.03.1980 

Geschäftszahl 

2999/79 

Rechtssatz 

§ 66 Abs 3 RDG stellt nicht auf den Zeitpunkt der Ernennung zum Richter ab, sondern setzt die Festsetzung des 
Vorrückungsstichtages (bei einem Richteramtsanwärter) zum Zeitpunkt seiner Ernennung zum Richter bereits 
voraus. 


